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Einleitung

A. Zur Thematik

Die Dynamik der europäischen Integration besteht nach Jean Monnet in kleinen 
Schritten von nachhaltiger Bedeutung.1 Ihre wissenschaftliche Begleitung ver-
mag Entwicklungen vielfach weder zu prognostizieren, noch die Tragweite aktu-
eller Integrationsschritte ohne Verzögerung zu erkennen. So wurde die Gründung 
des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung im Jahre 19752 
kaum als folgenschwer für das künftige Erscheinungsbild eines vereinten Europas 
wahrgenommen.3 Blickt man dagegen auf die heutige Anzahl der Agenturen – es 
sind nach der weitestgehenden Definition nicht weniger als 40 –4, zudem auf die 
Vielschichtigkeit ihrer Aufgaben und Befugnisse, muss die Errichtung dieser ers-
ten Agentur der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als Ausdruck eben jener 
unprätentiösen, aber kraftvollen Dynamik betrachtet werden. Für ein System, das 
anstelle einzelner qualitativer Sprünge auf das stete Walten endogener Triebkräfte 
baut, konnte denn auch ein institutioneller Gesamtentwurf die längste Zeit nach-
rangig bleiben.5 Während für die Bildung von Nationalstaaten, ihrem Souveräni-
tätsanspruch entsprechend, das Ringen um Institutionalisierung im Vordergrund 
stand, lag ein Wesensmerkmal des frühen europäischen Integrationsprozesses 
in dem pragmatischen Ansatz, der Geltung von Recht gegenüber der Errichtung 
es vollziehender Einrichtungen Vorrang einzuräumen. Mag das Lissabonner Re-

 1 Die prägnante Formel wird Monnet immer wieder zugeschrieben, so bei A. Grimmel/ 
C. Jacobeit, Politische Theorien der Europäischen Integration, S. 99; F. Knipping, Die  „Méthode 
Monnet“ der europäischen Integration: Mythos und Realität, in: Baumann/Braukmann/Matthes 
(Hrsg.), FS Koubek, S. 363, 369. Ein wörtlicher Nachweis findet sich – soweit ersichtlich –  
dagegen nicht. Inhaltlich kann Monnet gleichwohl als Vater dieser als neofunktionalistisch be-
schriebenen Integrationsmethode angesehen werden, hat er sie doch als Vorsitzender der Pari-
ser Schumann-Plan-Konferenz sowie als Präsident der Hohen Behörde der Montanunion prak-
tisch maßgeblich geprägt.
 2 VO (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10.2.1975 über die Errichtung eines Europäischen 
Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop), ABl. EWG L 39, S. 1, zuletzt geän-
dert durch VO (EG) Nr. 2051/2004 des Rates vom 25.10.2004, ABl. EG L 355, S. 1.
 3 Das ist freilich auch den nur schwachen Befugnissen der ersten Agenturen geschuldet 
(vgl. aber die frühe Beobachtung durch M. Hilf, ZaöRV 36 (1976), S. 551–585).
 4 S. die offizielle Aufzählung, abrufbar unter: http://europa.eu/about-eu/agencies/index_de. 
htm (22.10.2016); A. Musa zählt für 2013 ohne Nachweis 44, dies., CCPA 14 (2014), S. 317, 330.
 5 W. Wessels, Jean Monnet – Mensch und Methode, Überschätzt und überholt?, Reihe Poli-
tikwissenschaft/Institut für höhere Studien (Wien), 74, 2001, S. 9, abrufbar unter: http://www. 
ihs.ac.at/publications/pol/pw_74.pdf (29.2.2016); vgl. auch J.  Pinder, Positive Integration 
and Negative Integration: Some Problems of Economic Union in the EEC, The World Today, 
Vol. 24 No. 3 (1968), S. 88–110, insb. S. 97 ff.

http://europa.eu/about-eu/agencies/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_de.htm
http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_74.pdf
http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_74.pdf
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formvertragswerk nunmehr auch vielen als abschließendes Institutionengefüge 
erscheinen, haben sich hierin tatsächlich zahlreiche offene Fragen organisations-
rechtlicher Natur erhalten.

Zu diesen zählt die Frage nach den Rechtsgrundlagen der Agenturisierung6. 
Das Integrationskonzept der kleinen Schritte, gepaart mit einer dynamischen Aus-
legung vertraglicher Vorgaben, befördert an dieser Stelle seit vielen Jahren eine 
die ursprüngliche Verwaltungskonzeption der Europäischen Union hinterfragende 
Rechtspraxis. Durch die jüngste Welle institutioneller Neuschöpfungen im Zuge 
der Finanzmarktkrise tritt dies umso deutlicher hervor, als bspw. die Europäische  
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Author
ity, ESMA) qualitativ nur noch wenig mit jenem Zentrum für Berufsbildungsför-
derung gemein hat: Hier geht es nicht mehr allein um Informationsbeschaffung 
oder Beratung, sondern um zum Teil  grundrechtsintensive Entscheidungen, die 
den Unionsbürger unmittelbar und verbindlich adressieren.

Die Heranziehung von Art. 114 AEUV zur Schaffung solcher qualitativ neuarti-
gen Agenturen erstaunt nicht nur auf den ersten Blick. Angesichts der herausra-
genden praktischen Bedeutung der Binnenmarktklausel dürften nur wenige Vor-
schriften der Verträge bestehen, die dem europarechtlich Interessierten vertrauter 
erscheinen. Lässt der Wortlaut der Norm auch einen sehr weiten Anwendungs-
bereich als Rechtsgrundlage materiellen Rechts erahnen, fragt es sich, wie eine 
Angleichung mitgliedstaatlicher Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch Maß-
nahmen institutionell-rechtlicher Natur erfolgen soll. Denn das mitgliedstaat-
liche Recht wird durch die Schaffung von Stellen, die im Wesentlichen verwal-
tend auftreten, zunächst einmal überhaupt nicht berührt. Klärungsbedürftig ist 
ebenfalls der insofern naheliegende, aber mit Blick auf das Prinzip der begrenz-
ten Einzelermächtigung bedenkliche Ansatz, der Union Verwaltungskompetenzen 
nach der Implied-Powers-Lehre zuzusprechen. Die Frage, inwiefern „Sachkom-
petenzen“ eine organisationsrechtliche Dimension zukommt, ist freilich nicht auf 
Art. 114 AEUV beschränkt. Eine kaum überschaubare Vielzahl spezieller Kom-
petenznormen ermächtigt zu so weit gefassten Rechtsfolgen wie „Maßnahmen“. 
Entsprechend wurde bereits eine ganze Reihe politikfeldbezogener Vorschriften  

 6 Der Begriff wird zur Beschreibung sowohl des verwaltungspolitischen Trends in seiner 
Gesamtheit als auch der Schaffung einzelner Agenturen verwendet; zu ersterem Gebrauch vgl. 
J. Gal, ZVersWiss 2013, S. 325; R. Priebe, EuZW 2015, S. 268; zum österreichischen Ver-
waltungsrecht vgl. F. Ohler, Neue Wege in der Forschungs-, Technologie- und Innovations-
politik zwischen Bund und Bundesländer [sic], S.  19, abrufbar unter: http://www.rat-fte.at/
tl_files/uploads/Studien/Technopolis_NEUE_WEGE_BUND_BUNDESLAENDER2004.pdf 
(29.2.2016); zu letzterem Gebrauch vgl. S. Hobe/O. Heinrich/I. Kerner/A. Froehlich, Entwick-
lung der Europäischen Weltraumagentur als „implementing agency“ der Europäischen Union: 
Rechtsrahmen und Anpassungserfordernisse, bspw. S. 81 f. Angeführt wird der Begriff auch 
bei GA Jääskinen, Schlussanträge vom 12.9.2013, Rs. C-270/12, Rn. 19. Dem entspricht eine 
verbreitete Verwendung des Begriffs „Agencification“ in der englischsprachigen Europarechts-
wissenschaft, vgl. bspw. M. Scholten/M. van Rijsbergen, German Law Journal 15 (2014), 
S. 1223–1256.

http://www.rat-fte.at/tl_files/uploads/Studien/Technopolis_NEUE_WEGE_BUND_BUNDESLAENDER2004.pdf
http://www.rat-fte.at/tl_files/uploads/Studien/Technopolis_NEUE_WEGE_BUND_BUNDESLAENDER2004.pdf
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zur Gründung von Agenturen herangezogen.7 Durch die modale Vorgabe der 
Rechtsangleichung und einen kaum eingrenzbaren Regelungsbereich gestaltet sich 
Art. 114 AEUV für den Fragenkreis gleichwohl als Brennspiegel. Dass der Wahl 
der Rechtsgrundlage eine politische Tragweite zukommt, verdeutlicht das Verfah-
ren um die kompetenzielle Ausstattung der ESMA. Art. 352 AEUV, dessen Vor-
gängernormen die längste Zeit für die Errichtung von Agenturen bemüht wurden, 
setzt einen einstimmigen Ratsbeschluss voraus. Die Errichtung der Finanzmarkt-
aufsichtsagenturen wäre demnach angesichts britischen Widerstands jedenfalls 
im erfolgten Umfang kaum möglich gewesen.8 Die Eröffnung von Verfahren nach 
dem Mehrheitsprinzip durch Kompetenznormen wie Art.  114 AEUV wirkt da-
gegen als Katalysator einer immer ambitionierteren Agenturpolitik.9

Ein Ende des Trends, Unionsrecht außerhalb der gemeinhin als originäre Ver-
waltungseinrichtung der Union verstandenen Kommission direkt zu vollziehen, 
ist nicht in Sicht. Erweitert man den Fokus von einer isolierten Betrachtung ein-
zelner Rechtsgrundlagen auf eine Gesamtschau des europäischen Verfassungs-
rechts, scheinen hierdurch grundlegende Direktiven der Europäischen Verträge 
angeschnitten. Als dritter Weg neben dem mitgliedstaatlichen und dem unional-
organschaftlichen Vollzug hat das Agenturmodell das Potenzial, die auf begrenz-
ten Einzelermächtigungen und nominell auf Subsidiarität fußende vertikale Ge-
waltenteilung der Verträge in erheblichem Maße infrage zu stellen. Die Weite der 
einzelnen vertraglichen Ermächtigungen berührt übergeordnete Aspekte der Kom-
petenzverteilung vor allem deshalb, weil ihre Offenheit hinsichtlich der kompeten-
ziellen Ausstattung von Agenturen vielfach als Präjudiz für die Prüfung weiterer 
normativer Vorgaben dient. Das gilt einerseits für die hinlänglich diskutierte, bis-
lang in erster Linie an der Meroni-Rechtsprechung10 festgemachte Frage nach der 
generellen Zulässigkeit weitreichender Agenturbefugnisse, insbesondere solcher 
zu Ermessensentscheidungen. Andererseits lässt sich, wie zu zeigen sein wird, 
ein positives Ergebnis der Rechtsgrundlagenprüfung kaum je durch die generel-
len Schranken der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit einfangen. Obgleich also 
der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung auf den einzelnen Rechtsgrund-

 7 Etwa für die Europäische Umweltagentur die Kompetenz zur Erreichung umweltpoliti-
scher Ziele (Art. 130s EGV, jetzt Art. 192 AEUV), für die Agenturen zur Flugsicherheit, See-
fahrt und Bahn die Kompetenzen zur gemeinsamen Verkehrspolitik (Art. 80 Abs. 2 EG, jetzt 
Art. 100 Abs. 2 AEUV; Art. 71 Abs. 1 EG, jetzt Art. 91 Abs. 1 AEUV), für die Behörde für 
Lebensmittelsicherheit die Kompetenz im Bereich des Gesundheitswesens (Art.  152 Abs.  4 
lit. b. EG, jetzt Art. 168 Abs. 4 lit. b. AEUV), für das Europäischen Institut für Gleichstellung 
die Kompetenzen zu Antidiskriminierungsmaßnahmen und zu Maßnahmen betreffend den 
Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen (Art. 13 Abs. 2 EG, jetzt Art. 19 Abs. 2 
AEUV; Art. 141 Abs. 3 EG, jetzt Art. 157 Abs. 3 AEUV), vgl. M. Wittinger, EuR 2008, S. 609, 
612; ausführlich dazu u. 2. Teil C V.
 8 S. GA Jääskinen, Schlussanträge vom 12.9.2013, Rs. C-270/12, Rn. 58; N. Kohtamäki, 
Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, S. 157.
 9 R. Vetter, DÖV 2005, S. 721, 722; M. Wittinger, EuR 2008, S. 609, 614.
 10 EuGH, Rs. C-9/56 (Meroni/EGKS Hohe Behörde  – Meroni I), Slg.  1958, 9 ff.; Rs. 
C-10/56 (Meroni/EGKS Hohe Behörde – Meroni II), Slg. 1958, 51 ff.
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